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schlige fiir Werth- und Interesse-Declarationen, auf Revision der technischen

= UG

geschehen soll, wenn das gestern vereinbarte Reglement die Zustimmung der
cinzelnen Verwaltungen nicht findet? Nach lingerer Debatte beschloss die |
Versammlung, in diesem Falle, der mit Gewissheit eintrifft, das Regulativ der |
bebhufs Vorberathung der Organisation der geschiiftfiihrenden Direction nieder-
gesetzten Fiinfundzwanziger-Commission mit dem Auftrage zu iiberweisen
der niichstjihrigen Generalversammlung geeignete Vermittelungsvorschlige
zu iiberweisen. |

Es folgt die Discussion iiber die Vorschlige der Commission beziiglich |
der Einfiilhrung des Betriebs-Reglements fiir die Eisenbahnen Deutschlands |
bezw. des Reglements gleichen Inhalts fiir die Eisenbahnen der dsterreichisch- |
ungarischen Monarchie als Vereins-Betriebs-Reglements. Gegen den |
materiellen Inhalt ‘der von der Commission entworfenen Einleitungs- und‘
Uebergangsbestimmungen war von keiner Seite etwas einzuwenden. Die Bin- |
gangsbestimmung des Vereinsreglements gelangte in folgender Fassung zur |
Annahme: ,Die nachstehenden Bestimmungen fiir die Beférderung von Per-
sonen, Reisegepiick, Leichen, Fahrzeugen und Thieren, sowie von Giitern
kommen vom . . ... . ab auf simmtlichen Bisenbahnverwaltungen fiir den-
jenigen gegenseitigen Verkehr zur Anwendung, welcher die Grenzen des
Deutschen Reichs oder der sterreichisch-ungarischen Monarchie nicht iiber- |
schreitet. Specialbestimmungen einzelner Lisenbahnverwaltungen oder Eisen-
bahnverbiinde haben neben diesem Reglement nur Geltung, wenn sie in die |
beztiglichen Tarife aufgenommen sind, mit den Festsetzungen dieses Regle- |
ments nicht im Widerspruche stehen, dieselben vielmehr nur ergiinzen oder
wenn sie dem Publikum giinstigere Bedingungen gewiihren.“ |

Einstimmig wurden ferner angenommen die Vorschlige der Commission
iiber die”zur allgemeinen Einfiihrung des metrischen Maasses und Ge-
wichtes in den Tarifen und im Betriebsreglement erforderlichen Ausfiihrungs-
modalitiiten. Dieselben lauten: ,Die Messung, welche dem Tarit‘-KiIometer-[
zeiger zu Grunde zu legen ist, wird von der Mitte des Stationsgebiiudes bis
zur Mitte des niichsten Stationsgebiudes vorgenommen und dabei die Ent- |
fernung zwischen beiden Stationen auf volle Kilometer abgerundet. Als Ge- |
wichtseinheit gilt ausschliesslich das Kilogramm. Die Einheitssiitze fiir den
Personenverkehr sind nach Kilometern zu bemessen und die Preise auf |
Zehntelmark aufwirts abzurunden. Beziiglich der Gepilcksiitze wird in der |
Erwiigung, dass bereits jetzt verschiedene Bahnen nach je 20 Pfund rechnen |
und die Normirung nach je 5 Kilometern umstindlichere Berechnungen er-
fordern wiirde, beschlossen, fiir die Tarifberechnung die Einheitstaxe pro 1
10 Kilogramm und 1 Kilometer, fiir den Frachtverkehr pro 100 Kilogramm, |
fiir Wagenladungen pro 1000 Kilogramm und 1 Kilometer anzunchmen. —
Die Fixirung des Minimalgewichts ist den einzelnen Verwaltungen iiberlassen. |

Betreffs der Signirung der Stiickgiiter genehmigte die Versammlung
nachstehenden Antrag der Commission: ,Die Bestimmung in § 47 al. 3 des
Betriebsreglements wird fiir alle Stickgiiter durchgefiihrt, mit der Massgabe,
dass der Versender die Signirung mit der Bestimmungsstation zwar unter-
lassen darf, ohne dass die Annahme des Gutes desshalb verweigert werden
soll, dass aber dann die Annahmestation gegen Erbebung einer im Tarife zu
bestimmenden Gebiihr die Signirung in allen Fillen zu vervollstindigen hat,
in welchen dies nach der Beschaffenheit der Giiter ohne besondere Schwierig-
keiten ausfilhrbar erscheint. Bine Haftpflicht der Bahngesellschaft fiic Inne-
haltung der Lieferfrist existirt im Falle der unterlassenen Signirung nicht.
Bei den in den Seehiifen zum Versandt gelangenden Giitern besteht die Ver-
pflichtung, die Giiter mit der Bestimmungsstation zu signiren, jedoch nicht.“ |

Ein auf die Beférderung von Giitern, welche dem ,schnellen Verderben
unterliegen, angenommener Beschluss lautet: _Eis, Hefe, Seeschalthiere,
frische Fische aller Art, frisches Gemiise, frisches Fleisch, Wildpret, ge-
schlachtetes Gefliigel, lebende Pflanzen, sowie Kartoffeln und frisches Obst —
tiir letztere beiden Artikel wiithrend der Monate October bis cinschliesslich
April — werden nur gegen Vorausbezahlung der Fracht zur Beforderung
angenommen, )

Andere Beschliisse bezogen sich auf die Uebergabe der Frachtgiiter auf
den Uebergangsstationen, auf die Theilung der Lieferungszeit bei Giitersen-
dungen zwischen den beférdernden Verwaltungen, auf die Revision des Ueber-
einkommens zum Reglement fiir den Vereins-Giiterverkehr, auf Einfihrung
eines getrennten Rapportirungs- und Abrechnungsverfahrens der Frachtzu-

Vereinbarungen des Vereins iiber den Bau und die Betriebs-Einvichtungen
der Eisenbahnen ete. — Schliesslich erstattete die Priamiiru ngs-Com-
mission Bericht. Im abgelaufenen Geschiiftsjahre hat dieselbe 9 Priimien
im Gesammtbetrage von 10,000 Thlr. fiir neue Erfindungen und hervorragende
Leistungen auf dem Gebiete der baulichen Einvichtungen, der Betriebsmittel
und d administrativen und literarischen Arbeiten vertheilt. Die Concur-
renzen fiir die Brfindung einer seitlichen, das Zwischentreten beseitigenden
Kuppelung, sowie fiir die Vervollkommnung des Kopirverfahrens von Fracht-
karten haben zwar viele Bewerber, aber noch keine gentiigende Losung gefun-
den. — Fiir die niichsten drei Jahre wurden der Commission wieder 10,000
Thir. zu Primiirungszwecken zur Disposition gestellt.

Fiir das nichste Jahr wiihlte die Versammlung Bremen zum Sitz der
Generalversammlung. (D. R.-A)
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Schweizerische Industriegesellschaft Neuhausen. Geschiiftsbericht pro
31. Mai 1874. Im Betriebsjahre wurden an verschiedene Eisenbahngesell-
schaften des In- und Auslandes abgeliefert: 153 Stiick Personen- und Giiter-
wagen; ferner an eine Anzahl Bahn-Bau-Unternehmungen im Inlande 1179
Stiick Eisenbahn-Erdtransportwagen, 336 Stiick Radsiitze fiir solche. Iiir
187475 und 1875/76 wurden Vertrige mit Schweiz. Eisenbahngesellschaften
itber Lieferung von 380 Personen- und Giiterwagen und circa 400 Erdtrans-
portwagen an Eisenbahnbau-Unternchmer im Betrage von 1,800,000 Fr. abge-
schlossen, so dass fiir Wagenbau auf zwei Jahre hinaus Arbeit genug vor-
handen ist.
Von Gewehren wurden versandf
Fertige Gewehre Jestandtheile
Stiick. Stiick.
an das Schweiz. Militivdepartement
und an Private
Repetiergewehre 13,916
Bajonette
Putzsticke
Uebrige Gewehrbestandtheile
an Biichsenmacher-Vercine & Private

13,916
Die Gewehrfabrikation hatte bei etwelcher zuriickhaltender 'T'} ghkeit
ausreichende Be gung durch die Schlusslieferung von Repetiergewehren
fiir das eidg. Militiirdepartement bis Ende Januar. Von da ab musste auf
eine successive Reduction der Arbeiten Bedacht genommen werden.
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Im Februar konnte das neue vereinfachte Gewehr des Director Vetterli
der Gewehr-Priifungs-Commission in Thun vorgelegt werden, welche Com
mission zu dem einstimmigen Beschlusse kam, die neue Waffe mit ganz un-

| erheblichen Modificationen zur Adoption fiir neue Anschaffungen fiir die
| Schweiz. Armee zu empfehlen. Einige Modellgewehre werden niichstens an

das Militdrdepartement abgeliefert werden.
Die in Ausfiihrung begriffenen Arbeiten betrugen

1873/74 1872/73
in den Wagenbau-Werkstiitten Fr. 482,842, 86 Fr. 478,387. 59
in der Waffenfabrik , 147,333, 22 » 313,895. 72
Fr. 630,176. 08 Fr. 792,283, 31

Die Rechnung gestaltet sich wie folgt:
Von dem Brutto-Gewinn-Saldo von Fr. 530,967. 42
gehen ab «) an Betriebskosten Fr. 2538,273. 01
) an Abschreibung 50 auf
Fr. 994,587, 66 Immobilien

& 763,156. 94 Mobilien , 87,877. 20
¢) an Gratification fiir die
Angestellten g 6200. —
d) an Aeufnung des Unter- g
stiitzungsfonds A 1000. — 348,350. 21

X Fr. 182,617. 21
Daraus bestreiten sich zuniichst 5%0 Dividende der

3150 Actien zu 500 Fr. = 1,575,000 Fr. mit n  18,750. —
bleiben Fr. 103,867. 21
die sich vertheilen: 100 an die Direction Fr. 10,386. 72

7% an den Verwaltungsrath » 7270. 69
50 Superdividende der Actioniire 5 0 T8,7160.- —
Vortrag auf neue Rechnung 5 7459. 80
Fr. 103,867. 21.
Die Gesammtdividende betriigt sonach 50 Fr. per Actie oder 109,
s

£
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Suisse Occidentale. Recettes approximatives.

1874 1873 Diff.
1—10 sept. 394,000 384,000 < 10,000
11—20 sept. 398,000 406,000 — 8,000
1 janv.—20 sept. 8,525,644 8,379,064 - 146,580

Lausanne-Echallens. Recettes du 21 au 30 Septembre
1874: 4103 voyageurs fr. 2332. 90; bagages, marchandises, petit
bétail, etc. fr. 310. 80. Du 1. Janvier au 20 Septembre 1874 :
74,528 voyageurs, etc. fr. 39,087. 25. Total général 78,531
voyageurs, ete. fr. 41,730. 45.
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Brénde in Eisenbahn-Gebduden. 1874. (Mitg.) Die Mag-
deburger Mittheilungen enthalten Folgendes: Der bedeutende
Brand der Centralwerkstatt der Magdeburg-Halberstiidter Eisen-
bahn in Halberstadt vom 14. August hat eine Fiille von iiber-
triebenen Zeitungsnotizen hervorgerufen.

Gewiss ist der die Magdeburger Feuerversicherungs-Gesell-
schaft treffende Verlust sehr beklagenswerth, aber wenn auch
die Regulirung noch nicht beendet ist, so lisst sich doch schon
so viel behaupten, dass sein Gesammtbetrag auch nicht an-
nithernd die hie und da verdffentlichten Ziffern erreicht. Be-
theiligt sind ausser der Provinzial-Societiit, welche den Gebiude-
schaden zu tragen hat, zusammen mit der Magdeburger Feuer-
varsicherungs-Gesellsehaft die Colonia und die Gothaer-Bank;
selbstverstiindlich ist es ferner, dass die Magdeburger-Gesell-
schaft fiic den grossten Theil ihres Verlustes Riickdeckung hat,
und so triigt sie fiir eigene Rechnung nur einen verhiltniss-
miissig geringen Antheil. Lehrreich ist dieser Brand iibrigens
nach verschiedenen Richtungen hin. Er zeigt leider aufs Neue,
wie wenig Riicksicht die Eisenbahnverwaltungen in ihren An-
ordnungen und Einrichtungen auf die Interessen der Ver-
sichever, auf den Umfang und die Hohe der Feueisgefahr zu
nehmen pflegen. Man kann ihnen diess nicht einmal sehr ver-
denken, da sie verwShnt sind durch die starke Concurrenz ge-
rade auf diesem Gebiete, die sich bedingungslos ihrem Willen
unterordnete in der Annahme, dass bei der biireaukratischen
Verwaltung der Eisenbahnen Alles musterhaft in Ordnung sein
miisse. Daraus erklidren sich auch die ausserovdentlich nied-
rigen Primien, welche, wic jemer Brand jeden Assekuradeur
klar erkennen lehrt, der vorhandenen Gefahr nicht annihernd
entsprechen.

(Wallmanns Zeitschrift 1874 p. 1721).
*
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Amerikanische Bahnen. Im Laufe dieses Jahres sind 984
Meilen neue Linien in den Vereinigten Staaten eriffnet worden,
gegeniiber 2408 Meilen in der gleichen Zeit im Jahre 1873 und
4264 Meilen in 1872.
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Eisenbahn-Katalog. Gegenwiirtiger Nummer liegt der
schon lingst angekiindigte Bisenbahn-Katalog bei. Man wird
begreifen, dass dessen Anfertigung sehr grosse Miihe verursachte
und viel Zeit in Anspruch nahm und daraus das verspiitete Er-




	Brände in Eisenbahn-Gebäuden 1874

